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Der Geltungsbereich cles Rel,aiiungsplanes "Hundebrinkstr./Seumann- 

str. ", liegt im Stadttei 1 Altene~sen-Süd. 

Der vorliegende PlanentwuiT umraßt einen Bereich östlich der Hunde- 

brinkstraße und nördlich (irr Seiimannstraße und wird in etwa be- 

grenzt: 

- im Süden durch die siidliche Straßenbegrenzungslinie der Seumann- 
Straße 

- im Westen durch die öst,licl~e St.raßenbegrenzungs1inie der Hunde- 

brinkstraße 

- im Norden und Osten diircll eiiie Linie Ca. 10 rn nördlich des Grund- 

stückes Hundebrinkstraße 2 6 .  

die östliche Grenze der Griinclst.ücke Hundebrinkstraße 26 bis 22, 

einer Linie maximal 270 m parallel zur südlichen Grenze des räum- 

lichen Geltungsbereichs, 

sowie einer Linie maximal 150 m pralle1 zur westlichen Grenze des 

räumlichen Geltungsbereiclic. 

Die Abgrenzung des räiimlicllsii 6elt,ungsbereiches wird im Plan, Maß- 

stab 1:1000, durch eine Sigiiat,iir qein. PlanZVO eindeutig festgesetzt. 

0 11. P1 anungsrec&t..iche-Si tuation 
- 

Irn Gebietsentwicklungspliiii (GEP) von 1986 ist der gesamte Bereich 

als "Wohnsiedlungsbereich" dargestellt. 



Der wirksame Flächenniit.ziiti(lsli1an stellt für den großräumigen Be- 

reich Hundebrinkstraße/Seiiinar~r~st.raOe im wesentlichen eine "Allgemei- 

ne Grün- und Freifläche" mit rlen Zweckbestimmungen "Bezirkssportan- 

lage, Tennis, Sporthalle und Griinnnlage" dar. 

In Nord-Süd-Richtung ist pwnllel zur heutigen Führung der Hunde- 

brinkstraße eine "Fläche fiir den überörtlichen Verkehr und für die 

örtlichen Hauptverkelirszi~ge", mit Anschluß an die geplante Trasse 

der A 52 in Hohe der Lierfrldst.raße dargestellt. 

Die die dargestellte Trasse hegleitenden Flächen auf der Ostseite 

wurden der Sportanlagenri~itzirnq zugeschlagen, die Flächen auf der 

Westseite sollten als Griinfläche Ahschirmfunktion gegenüber der vor- 

handenen Wohnbebau~lng - Ilölt.ehergsiedlung - übernehmen. 

Unter dieser Vorarisset,zung k»ririt,en die an der heutigen Trasse der 

Hundebrinkstraße liegenden Gewerbebetriebe planerisch nicht bestä- 

tigt werden. 

Dieses seinerzeitige Planiiiigs7ie1, wrirde bislang nicht über einen 

Bebauungsplan umgeset-7t.. 

Da die nunmehr geplanten Nl.il.zi~ngen, die neben der Sicherung und 

städtebaulichen Neuordnung der vorhanclenen gewerbl ichen Nutzungen 

im Bereich Hundebrinl tstr~Be/S~i im?nnstraße ergänzend auch die Ent- 

wicklung des rückwärtigen. an den Helenenpark angrenzenden Bereich 

vorsehen und somit iin Wicleimspr~ich zii den nicht mehr weiterverfolg- 

ten städtebaulichen Zielset,ziingen des gegenwärtigen Flächennutzungs- 

planes stehen, wird der Flächennutzungsplan im Paralellverfahren 

gem. § 8 Abs. 3 BauGß geändert.. 



11.3 Verbindliche Baagitplaniinq 

Am 27.09.89 hat der Rat d ~ r  9t.adt Essen einen allgemeinen Beschluß 

zur Aufstellung eines Bebaiiittiqsplanes gern. 5 2 Abs. 1 BauGB für den 

Bereich Hundebrinkstraße/Seuinannst,raße gefaßt. 

Zur Sicherung der Bauleitplanung wurde am 27.05.92 für den o.g. Be- 

reich vom Rat der Stadt Essen eine Veränderungssperre gem. § 14 ff 

BauGB beschlossen, die am 26.06.92 in Kraft trat. 

Die Veränderungssperre wiii-dr voin Rat der Staclt Essen am 27.04.94 um 

1 Jahr verlängert. 

Die Bürgerbeteiligung gem. d 3 Abs. 1 BauGB erfolgte vorn 10.03.92 

bis zum 24.03.92. 

Die Bürgeranhörung wiircle ain 21.03.92 durchgeführt. 

Die Beteiligung der Träger iiffent.licher Belange gemäß 5 4 Abs. 1 

BauGB erfolgte vom 31.01.94 bis  zum 11.03.94. 

Am 15.06.94 beschloß cler Rat rirr St,adt Essen die Aufstellung und 

öffentliche Auslegung des Pebai~iingsplanes Nr. 6/94 "Hundebrink- 

straße/Seumannstraßen nebst. rloi dazugehörigen Begründung. 

Gemäß ri 3 Abs. 2 BauGB hat der Entwurf des Bebauungsplanes mit dazu- 

gehöriger Begrijndung voin On. 08.94 bis 08.09.94 öffentlich ausgele- 

gen. 

Aus verwaltungstechnischen iiiitl verfahrensrechtlichen Gründen wurde 

die Offenlage vom 02.11.94 bis 02.12.94 wiederholt. 



Städtebau1 iche Situation und Ihnweltsituat& 111. - _  

111.1 Städtebauliche Situation 

Die durch die ursprüngliclir st,ädtebauliche Zielsetzung der Führung 

einer Verkehrsstraße in Nord-Süd-Richtung, parallel zur Hunde- 

brinkstraße (vgl. Pkt.. J . I .2 ) .  hedingte Planungsunsicherheit der ver- 

gangenen Jahrzehnte fUlirt,e rlazi~, daß im Bereich der gewerblichen An- 

siedlungen im Planungsgebipt iiberwiegend nur die notwendigsten Be- 

triebsinvestitionen getätiqt find wesentliche Teilbereiche des Plan- 

gebietes lediglich siibopt.ima1 genutzt wurden. Als Folge dieser Ent- 

wicklung befinden sich aiif rletn Areal derzeit sowohl stabile als 

auch instabile gewerbliche 1Jilt.zunqen. 

Wahrend sich die henachharteri Bereiche der Höltebergsiedlung und 

der Bezirkssportanlage Mit.t.e T I  in einem substanziell und visuell 

guten Zustand befinden, weisen weite Teile des Gewerbeareals i m  Ver- 

gleich hierzu deutliche städt.ebaulich-stadtgestalterische Mängel 

auf. 

Durch zwei an der Sei.imaiinst,raRe gelegene Wohngebäude hat sich hier 

darüber hinaus eine faktische Gemengelage mit latentem städtebauli- 

chen Konfliktpotential entwicl<elt. Lediglich durch die Unterausnut- 

zung der angrenzenden gewerblich genutzten Grundstücke und die z.T. 

geringe Nutzungsintensität der ansässigen Betriebe sind wesentliche 

Imrn iss ionsbee in t rächt iq i r i i~~r~ rlei. beiden Wohngrundstücke derzeit 

nicht zu konstatieren. 

Die Beseitigung dieser stä.dt.ehaulich unbefriedigenden Situation, 

die Schaffung von Planurigssiclierheit mit der Zielsetzung einer um- 

fassenden Standortsicherttng tftiri -entwicklung des vorhandenen Gewer- 

bes sowie die Möglichkeit der Entwicklung einer ergänzenden gewerb- 

lichen Nutzung im rückwärtiqeti, an den Helenenpark angrenzenden Be- 

reich löst hier ein Planirnqserfordernis aus. 



111.2 Umweltsituation 

Das Plangebiet ist mit. Ausnahme der zentral gelegenen, brachgefalle- 

nen Grundstücke im wesentlichen durch eine weitgehende Flächenver- 

siegelung durch Überhauiing, Freilagerflächen, Zufahrten und Stell- 

plätze geprägt. 

Ökologisch bedeutsame Veqotatin~iselemerite befinden sich in Form von 

Einzelgehölzen, Gehölzgruppen lind -reihen unterschiedlichster Aus- 

prägung, Verteilung und nkologischer Qualität entlang der Seumann- 

Straße und der tlundebrinlcsti-aße, innerhalb der brachgefallenen 

Grundstücke sowie im Übergangcbereich des Verfahrensgebiets zum an- 

grenzenden Helenenpark. 

Darüber hinaus hat sich auf den zur Zeit ungenutzten sowie in Teil- 

bereichen der suboptimal geiirttzt-en Griindstücke eine Ruderalvegeta- 

tion mit geringerer ökologischer Wertigkeit entwickelt. 

111.2.2 Qij 

Das Planungsgebiet h~firirl~t. qirh im iibergangsbereich von der Em- 

scher-Niederung ziir Tnnen?t,nrit. I)i~ser Bereich ist sowohl durch 

Smog-Lagen aus Richtiing b lo rd~r~  als auch durch extreme Stadtklimate 

aus Richtung Süden betrnff~n. 

Der Verfahrensbereich liegt. nnrdwest,lich am Rand der parkähnlichen 

Naherholungsf lache "Helenenpnrk" , die als Friscliluftentstehungsge- 

biet mit Ventilationsleit.bahnen in Richtung Innenstadt fungiert. 

Durch die geringe täglicli~ Aufheizung sowie die starke abendliche 

Abkühlung und Kaltlufterzeugung sorgen die Grünflächen des "Helenen- 

parks' für ein günstiges Lokalklima. 

Darüber hinaus kann aiifqrirnd der starken Uurchgrünung des Areals 

von einer gewissen Ausfilteriing von Luftschadstoffen ausgegangen 

werden. 



111.2.3 

M i t t e l s  Model lrechriung wiir(loii an t l~r  Hiindebrinkstraße b i s  zu 10.000 

Kfz  p r o  24 Std., an der  Crirmatiiist.raße b i s  zu 4.000 K fz  p r o  24 Std .  

e r m i t t e l t .  Demzufolge i s t  an der Ibindebrinkstraße tags  m i t  e i n e r  Im- 

missionsbelastung von 65 dR(A) iind nachts von 54 dB(A), an der  

Seumannstraße tags  m i t  e i n e r  Tmmissionsbelastung von 61 dB(A) und 

nachts m i t  51 dB(A) zu rechne11 (Vorbelastung).  

111.2.4 M t s c h a d s t o f -  

Wie aus der  Anlage 4 zii ersehen ist,, ha t  s i c h  de r  Staubniederschlag 

i n  den Jahren 1988 b i s  1991 i i irr ge r i ng füg ig  v e r r i n g e r t .  Für das 

Jahr 1991 l i e g t  d i e  Belastung im Bereich der  Jahresmi t te lwer te  fiir 

das gesamte Essener S t a d t g e l ~ i e t .  

Auch d i e  Konzentrat ion von Meta l len  i m  Staubniederschlag zeigen fiir 

diesen Zeitraum e i n e  abnehmende Tendenz. Tm Verg le ich  zu den Jahres- 

m i t t e lwer ten  des Essener St.ailLgebietes l i e g e n  d i e  Imrnissionswerte 

im Planungsbereich jedoch höher. 

Der 1. For tschre ibung des I.. irftre?inhalteplanes Ruhrgehiet M i t t e  - 
1987 b i s  1991 - i s t  zu eritnolimen, da8 das Planungsbiet i n  der  Haupt- 

sache durch d i e  Emi t ten te i ig r~ ip l~en "Kfz-Verkehr" sowie "Haushalt und 

Kleingewerbe" geprägt w i rd .  Tin Ve rg le i ch  der  im Jahr  1984 e r m i t t e l -  

t e n  Schadstoffabgaben m i t  denen des übr igen Stadtgebietes l iegen 

d i e  Emissionen f ü r  SOZ, NO?, Staub, organische Gase und Dampfe 

im m i t t l e r e n  Belastungsbereich. Der r e l a t i v e  A n t e i l  der Jahresemis- 

sionen an NO2, CO sowie organischen Gasen und Dampfen i s t  m i t  80 

% bzw. 75 X bzw. 55 % der  Einittentengruppe Kfz-Verkehr zuzuordnen. 

Für d i e  Schadstoffkomponenten SOZ und Staub i s t  der  r e l a t i v e  An- 

t e i l  der  Jahresemissionen m i t .  80 % hzw. 95 % d e r  Emittentengruppe 

Haushalt und Kleingewerbe znziiorclnen. 



111.2.5 Altlasten und Altstandorte 

Nach den Darstellungen des I(atasters der Stadt Essen über Altstand- 

orte und Altablagerungeti (Stand Juli 91) befindet sich innerhalb 

des Plangebietes unter den Ordnungsnumrnern 25/3.14 (sonstige Indu- 

striegelände) und 25/1.03 (ehern. Bergwerksgelände) jeweils ein Hin- 

weis auf eine Altlastenverdaclit.sfläche. 

Hinsichtlich der für die Al t las tenverdachts f läche 25/3.14 - ehem. 
Maschinenfarbrik Frohii -- cliircligefülirten Erstbewertung ergaben sich 

keine Verdachtsrnomente, die gegen eine gewerbliche Nutzung in die- 

sem Bereich sprechen. 

Für die in den Verf ahrensbere icli geringfügig hineinreichende Bela- 

stungsfläche 25/1.03 - ehem. Zeche tlelene - liegt eine komplette 

Gefährungsabschätzung vor. 

Dabei wurde ermittelt., daR der ßelastungsschwerpunkt aufgrund der 

ehern. Flächennutzung irn Bereich Twentmannstraße liegt. 

Für die 0.g. Teilfläche ergeben sich keine Erkenntnisse, die eine 

Beeinträchtigung der heute fakt.ischen, irn B-Planentwurf bestätigten 

Nutzung "Öffentliche Griinfläche - Sportanlage -" erwarten läßt. 
Im Ergebnis kann somit nicht. von einem Belastungsschwerpunkt ausge- 

gangen werden. 

Ein weitergehender Bode~iiii~tersuchiingsbedarf ist aus fachlicher 

Sicht nicht notwendig. 

Sowohl die Erstbewertung als niich die Gefahrdungsabschätzung sind 

beim zuständigen Fachamt, der St.adt Essen einzusehen. 

IV. Ziele und Zwecke der Pbnung 

Zweck des Bebauungsplanes ist es, gern. § 1 Abs. 3 BauGB die städte- 

bauliche Entwicklung und Ordnung im Bereich ~undebrinkstr./~eumann- 



straße durch d i e  verbinclliche Bauleitung entsprechend den veränder- 

ten städtebaulichen Zielset.ziirigen, d i e  neben der Sicherung und städ- 

tebaulichen Neuordnung der vorhandenen gewerblichen Nutzungen ergän- 

zend auch eine gewerbliche Ent.wicklung des rückwärtigen, an den He- 

lenenpark angrenzenden Bereich vorsehen, zu sichern. 

Die Ziele, d i e  m i t  dem ßel~aiiiingsplanentwurf ve r fo lg t  werden, s ind 

i m  einzelnen wie f o l g t  d e f i n i e r t :  

- Festsetzung von Gewerbegphiet.en m i t  einem hohen Maß an baulicher 

Verdichtung und Ausnutziing d ~ r  Grundstücke, unter der Prämisse e i -  

nes ökonomischen und flächensparenden Umgangs m i t  Grund und Boden, 

- Gliederung der Gewerbegehiete entsprechend einer, bezogen auf d i e  

benachbarten Wohnbereiche (WR-Gebiete) sowie d i e  2 gebiets inter-  

nen Wohngrundstücke nachbarverträglichen Immissionsbelastung, 

- Reaktivierung des brachgefallenen städtischen Grundstücks an der 

Hundebrinkstraße, verbunden m i t  der Absicht, das rückwärtige Are- 

a l  e iner ebenfal ls gewerblichen Nutzung zuzuführen, 

- Ausschluß von Einzelhand~1shet.rieben m i t  dem Sortiment Sex-Arti- 

ke l  sowie Borde1 len zur Sicherung einer gegenüber den benachbar- 

ten reinen Wohngehietm ~nz ia l ve r t räg l i chen  Nutzung, 

- Ausschluß von VergnGgungcst,ätt.eri und Anlagen f ü r  ku l t u re l l e ,  sozi-  

a le  und gesundheit,liche Zwecke z i i r  Sicherung einer intensiven ge- 

werbl ichen Nilt.zung, 

- Gewährleistung einer Raukörporausbildung entlang der ö f fent l ichen 

Verkehrsflächen, d i e  s ich arl der jewei ls gegenüberliegenden Bebau- 

ung o r i e n t i e r t  (Gebäudehöhen, Dachformen, etc.) ,  



- Festsetzung der von dem angrenzenden rechtsverbindlichen Bebau- 

ungsplan 26/73 nicht. et-FnRt.01i vorhandenen Sportanlagen als "öf- 

fentliche Grünfläche - Sportnnlage -", 

- Sicherung der vorhandenen lind geplanten internen und externen Er- 
schließung des P1angebiet.e~. inclusive der vorhandenen und notwen- 

digen Ver- und Entsorgungstrassen. 

@ V. 1 Art der baulichen NuGung 

Ziel der Planung ist es, den Bereich "Hundebrinkstraße/Seumann- 

straße' einer ausschl ießl icli gewerblichen Nutzung zuzuführen. 

Als Art der baulichen Nirtzi ing wird dementsprechend für alle sechs 

ausgewiesenen Baugebiete gem. S 8 BauNVO "Gewerbegebiet (-GE-)" 

festgesetzt. 

Aufgrund des Mangels an verfiigharen Gewerbeflächen irn Bezirk Alten- 

essen-Süd sollen die neu zii schafferiden Gewerbegebiete nach Möglich- 
keit ausschließlich der Ansiedlung arbeitsplatzintensiver Gewerbebe- 

triebe dienen. 

In Verfolgung dieser Ziel retziing sowie aus Gründen der vorbeugenden 

Konfliktrninimierung zwischen den gewerblichen Nutzungen und den be- 

nachbarten ~ohn&eichen siirllich und westlich des Plangebietes setzt 

der Bebauungsplan folgende Niit,z~ingseinschränkungen fest: 

a) In den im Planteil ausgewiesenen Gewerbegebieten 1 bis 6 

(GE1 bis GE 6) sind nicht. ziilässig: 



- Gem. § 1 Abs. 5 und 9 HauNVO von den nach 1 8 Abs. 2 Nr. 1 

BauNVO allgemein 7iiias~igen Gewerbebetrieben aller Art: Ein- 

zel handel sbetriebe mit. cl~m Sortiment Sex-Artikel sowie Bor- 

delle. 

- Gem. § 1 Abs. 5 ßai~NV0 die nach § 8 Abs. 2 Nr. 3+4 BauNVO 

allgemein zulässige Tankstellen i~nd Anlagen für sportliche 

Zwecke. 

- Gem. S 1 Abs. 6 RauNVO die nach § 8 Abs. 3 Nr. 2+3 BauNVO 

ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, 

soziale, gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten. 

b) In den im Planteil au~gewiesenen Gewerbegebieten 2 bis 4 (GE 2 
bis GE 4) sind zus5t.zlich zu den unter a) festgesetzten Nut- 

zungseinschränkungen nicht zu1 ässig: 

- Gem. S 1 Abs. 5 BauNVO die n ~ c h  S 8 Ahs. 2 Nr. 1 BauNVO all- 

gemein zulässigen Cagerhäuspr und Lagerplätze.' 

Unter Berücksichtigung der angrenzenden Wohngebiete - WR - sowie 

der 2 gebietsinternen Wohngrundstücke wird für die gewerblichen Bau- 

gebiete von den Gliederiingsmiiglichkeiten der BauNVO Gebrauch ge- 

macht und den einzelnen Baugebi~t~en ein bestimmtes Spektrum zulässi- 

ger Nutzungen auf der Grundlaqe der Abstandsliste 1990 zum Runder- 

laß des Ministers für Umwilt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 

21.03.1990 zugewiesen. 

Damit wird sowohl eine Präzisieriing des Gehietscharakters, als auch 

eine räumliche Trennung sensihl~r Nutzungen erreicht. 



Im einzelnen setzt der Bebaiiiingsplan folgendes fest: 

"Die GE-Gebiete sind gern83 B 1 Abs. 4 BauNVO wie folgt gegliedert: 

a) Gewerbegebiet 1, 2, 3, 4 lind 5 

- ausnahmsweise zulässig: 
Betriebe/Anlagen der Ahstandsklasse V11 der Abstandsliste 

1990 zum Runderlaß des Minist.ers für Umwelt, Raumordnung und 

Landwirtschaft vom 21.03.1990 (Ministerialblatt NW 1990 S. 

504) sowie Betriebe und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad, 

wenn irn Einzelfall die Einhaltung der für die schutzbedurfti- 

gen Nachbargebiete ziilässigen Immissionswerte nachgewiesen 

wird. 

- nicht zulässig 

Betriebe/Anlagen der Abstandsklasse I - V 1  der Abstandsliste 

1990 zum Rd.Er1. des Ministers für Umwelt, Raumordnung und 

Landwirtschaft vom 21.03.1990 (Ministerialblatt NW 1990 S. 
504) sowie Betriebe lind Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad. 

b) Gewerbegebiet 6 

- ausnahmsweise zulässig: 

BetriebdAnlagen clpr Ahstandsklasse V1 der Abstandsliste 

1990 zum RunderlaB des Ministers für Umwelt, Raumordnung und 

Landwirtschaft vomZ1.03.1990 (Ministerialblatt Md 1990 S. 
504) sowie Betriebe iinrl Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad, 

wenn im Einzelfall die  Einhaltung der für die schutzbedurfti- 

gen Nachbargebiete zulässigen Immissionswerte nachgewiesen 

wird. 



- n ich t  zulässig: 

Betriebe/Anlagen d ~ r  Ahst.andsklasse I - V der Abstandsliste 

1990 zum Rd.Er1. des Ministers f ü r  Umwelt, Raumordnung und 

Landwirtschaft vorn 21.03.1990 (M in i s te r i a l b l a t t  NW 1990 S. 

504) sowie Betriebe und Anlagen m i t  ähnlichem Emissionsgrad. 

Die i m  P lan te i l  des Bebauungsplanes abgedruckte Abstandsliste i s t  

Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Die Einstufung i n  d ie  Abstandsklassen i s t  grundsätzl ich so ange- 

legt ,  daß be i  Einhal tung oder ijberschreitung der angegebenen Ab- 

stände Gefahren, erhebliche Nachteile und/oder Belästigungen 

durch den Betr ieb der entsprechenden Anlage i n  den umliegenden 

Wohngebieten n i ch t  entst.~hen, wenn d ie  Anlage dem Stand der Tech- 

n i k  entspr icht .  

Um jedoch i m  E i n z e l f a l l  eine Ausnahme von den zuvor genannten Be- 

schränkungen zu e r le ich te rn  - wenn z.B. durch Betriebsbeschränkun- 

gen oder durch geeignete Ma.ßiialimen d ie  I imissionen geringer gehal- 

ten werden, a l s  dies i m  Regel fa l l  dem jewei l igen Stand der Tech- 

n i k  entsprechen wi.irde -, s-itid i t i  der tex t l i chen  Festsetzung zur 

A r t  der Nutzung der 6 GE.-Ge1iiet.e entsprechende Ausnahmetatbestän- 

de formul ier t .  

D i e  zwei gebietsinternen, durch d ie  unmittelbar benachbarte fak- 

t i s c h  vorhandene gew~rb l i che  Nut.zung sowie durch d ie  sport l ichen 

Nutzungen i m  weiteren Umfeld vorbelasteten Wohngrundstücke werden 

i m  Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung m i t  der 

Zielsetzung einer vorsorgenden Konfliktvermeidung, wie auch der 

Gewährleistung einer möglichst intensiven gewerblichen Nutzung 

planungsrechtlich n i ch t  best.2tigt. 



Da e in  Erwerb der 0.g. Wolinqrundstücke und eine soz ia lver t räg l i -  

che Umsetzung der Mieter. ceitens der Stadt Essen zum Zeitpunkt 

der Planaufstel lung äußerst schwierig erscheint, w i rd  dem derze i t  

vorhandenen Schutzbediirfnis der 0.g. Wohngrundstücke i n  der Weise 

Rechnung getragen, daß durch d i e  planungsrechtlichen Festsetzun- 

gen des Bebauungsplanes eine Konfliktverscharfung gegenüber dem 

Status Quo ausgeschlossen und unter Berücksichtigung der unter 

Pkt. I V  dargestel l ten Zielsetzungen des Bebauungsplanes nach Mög- 

l i c h k e i t  eine Konfliktrninderung e r z i e l t  wird. 

Durch d ie  Gliederung der gewerblichen Baugebiete entsprechend den 

Schutzabständen des Abst,andserlasses Nordrhein-Westfalen 1990 und 

der damit verbundenen Beschränkung von Nutzungsmöglichkeiten der 

Gewerbeflächen durch potent,ielle Emittenten wi rd  h i e r  e in  adiqua- 

t e r  Schutz der zwei gebietsinternen Wohngrundstücke gewährleistet. 

Da d ie  Einstufung der 0.g. Schutzabstände d i e  i n  den angrenzenden 

rechtsgül t igen Bebauungsplänen ausgewiesenen "Reinen Wohngebiete" 

berücksichtigt., und d ie  Scliirt.zbedürftigkeit der zwei gebiets inter-  

nen Wohngrundstücke i m  Grundsatz vom vorhandenen Gebietscharak- 

te r ,  der a l s  GE-Gebiet., bestenfa l ls  a l s  MI-Gebiet einzustufen 

i s t ,  bestimmt wird, e r fahr t  d i e  vorhandene Wohnnutzung auf Grund 

i h re r  räumlichen Nähe zum benachbarten "Reinen Wohngebiet" süd- 

l i c h  der Seumannstraße - ca. 20 m Abstand - i m p l i z i t  einen gegen- 

über der heutigen Si tuat ion höheren, etwa einem WA-Gebiet entspre- 

chenden planungsrechtlichen Schutz. 

Da keine gesonderten Schiitzmaßnahmen f ü r  d ie  zwei gebietsinternen 

Wohngrundstücke getrof fen werden müssen, wird d i e  Umsetzung der 

Planungsziele, d.h. d i e  En.twicklung des geplanten Gewerbegebie- 

tes, durch den Bestand i n  keiner Weise beeinträcht igt .  



V.2 Maß der baulichen~~u~zung 

V.2.1 Zahl der Vollg~chosg 

Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse gemäß § 20 Abs. 1 BauNVO wird 

zum einen aus der umgebungst,ypischen Behaitungsstruktur, zum anderen 

aus den Zielen zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes abgeleitet. 

So ergibt sich entlang der Hundebrinkstraße für das GE-Gebiet 1 die 

Viergeschossigkeit als Höchstmaß entsprechend der Vertikalausprä- 

gung der gegenüberliegenden st.raßenbegleitenden Bebauung. 

Um die städtebaulich markante Ecksituaion des GE-Gebietes 3 im Kreu- 

zungsbereich Hundebrinkst.raße/Sei~mannstraße baulich entsprechend zu 
akzentuieren, wird die Zahl der zulässigen Vollgeschosse auf minde- 

stens drei, maximal vier Vollgeschosse festgesetzt. 

Die direkt angrenzende Bebauung entlang der Hundebrinkstraße (GE-Ge- 

biet 2) und an der Seumannstraße (GE-Gebiet 4) wird in entsprechen- 

der Abstufung gem. S 16 Abs. 4 RauNVO auf drei Vollgeschosse zwin- 

gend festgesetzt. 

Für die rückwärtigen, dem Helenenpark zugewandten GE-Gebiete 5 und 

6 werden im Rand- bzw. iibergangsbereich zum angrenzenden Land- 

schaftsraum zwei Vollgeschosse als Höchstmaß festgesetzt. 

V .  2.2 Grundf lächenzahl ldRZ_) 
Die maximal ziilässig~ Gr~indfl#chenzahl (GRZ) wird entsprechend der 
Zielsetzung einer möglichct tioheti Grundstucksausnutzung gemäß § 19 

BauNVO im gesamten Verfahrerisgebiet auf 0,8 festgesetzt. 

V.2.3 Geschoßflächenzah_(r;FZ). 

Mit gleicher Zielsetzung, wie unter Pkt. V.2.2 dargestellt, wird 

die maximal zulässige Geschoßflächenzahl (GFZ) gemäß § 20 BauNVO 

für die einzelnen GE-Gebiete wie folgt festgesetzt: 



Im GE-Gebiet 3 wird unter ßeriicksichtigung der unter Pkt. V.2.1 

festgesetzten baulichen Höhenentwicklung die Möglichkeit einge- 

räumt, die zulässige Geschoßflache gemäß 'i 21 a (5) BauNVO um die 

Flächen notwendiger Garagen, die unter der Geländeoberfläche herge- 

stellt werden, bis zu einer GFZ von max. 2,6 zu erhöhen. 

V. 3 Bauweise 

Zur Wahrung des Ortsbildes und zur Gewährleistung einer sich in die 

Umgebung einfügenden Bebauungsstruktur, weist der Bebauungsplan "of- 

fene Bauweise" gemäß 1 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 2 Bau- 

NVO aus. 

V.4 örtliche Bauvorschr~f ten 

V. 4.1 Dachf orm 

Mit der Festsetzung geneigter Uachausbildungen in Form von Satteldä- 

chern (SD) mit einer ~'achneiqiing von 35O - 45O gem. § 81 Abs. 4 Bau- 
O W  i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGß i r i  den Gebieten GE 1 bis GE 4 wird die 

formale Zielsetzung verrolgt., die Neubebauung in das vorhandene 

Straßenbild - gleichartige Dachausbildung der straßenraumbegleiten- 
den Bebauung - zu integrieren. 

In den GE-Gebieten 5 und 6 werden aufgrund der eingeschränkten bau- 

lichen Höhenentwicklung unterhalb der RWE-Leitungstrasse zum Zwecke 

der Regenwasser-Rückhaltung sowie aus Gründen des "ökologischen 

Übergangs" in den angrenzenden Welenenpark Flachdächer (FD) gemäß 

§ 81 Abs. 1 Nr. 1 BauONW i.V.in. Ei 9 Abs. 4 BauGB festgesetzt, die 
entsprechend der Festsetzunq unter Pkt. V.5.3 zu begrünen sind. 



V.4.2 Werbeanlagg 

Wegen der benachbarten, v isue l l  sensiblen Nutzungen sowie der Ge- 

währleistung eines formal geordneten Erscheinungsbildes des Plange- 

bietes s ieh t  der Bebauungsplan folgende Festsetzungen vor: 

"Gemäß 5 81 Abs. 1 N r .  I und Abs. 4 BauONW i.V.m. 5 9 Abs. 4 BauGB 

- sind Werbeanlagen l ed ig l i ch  an Gebäuden und do r t  nur unterhalb 

der jewei l igen Traufe zulässig; 

- sind Werbeanlagen m i t  wechselndem und bewegtem L i ch t  unzulässig." 

e 
V.4.3 Einfriedunqen 

M i t  gleicher, unter Pkt. V.4.2 genannter Zielsetzung s ieht  der Be- 

bauungsplan i m  weiteren folgende Festsetzungen vor: 

"Gemäß 5 81 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 4 BauONW i.V.m. 5 9 Abs. 4 BauGB 

sind Einfriedungen gegenüber den öf fent l ichen Verkehrsflächen nur 

auf den ihnen zugewandten Raiigrenzen zulässig." 

V.5 Pflanzgebote 

V.5 .1  Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Der Bebauungsplan trifft zur z~ isätz l ichen Kompensation der unter 

Pkt. V I . 1  genannten, n ich t  vermeidbaren Beeinträchtigungen von Na- 

t u r  und Landschaft folgende Festsetzungen: 

" M i t  Ausnahme der notwendigen Zuwegungen und Zufahrten zu den jewei- 

l igen Baugrundstücken sind d ie  gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

i .V.m. 5 81 Abs. 1 N r .  4 RauONW i m  P lan te i l  gekennzeichneten Flä- 

chen v o l l  ständig zu begrünen und m i t  heimischen, standortgerechten 

Laubbäumen sowie m i t  Sträuchern zu bepflanzen und so zu erhalten. 

Nadelgehölze sind unzulässig." 



Die Pflanzgebotsflächen üh~rcl~cken den Großteil der im Plangebiet 

vorhandenen, vom zuständiqen Fachamt als erhaltenswert eingestuf- 

ten, unterschiedlich vert-eilten Veqetationselemente, so daß deren 

Erhalt im Rahmen der durchzuführenden Begrünungsmaßnahmen gewährlei- 

stet ist. Auf die separate Festsetzung von Flächen für die Erhal- 

tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. 5 9 

Abs. 25 b BauGB wird daher verzichtet. 

Darüber hinaus setzt der Bebauungsplan fest: 

"Die unbebauten Flächen der ßaugrundstücke sind, soweit deren Ver- 

siegelung nicht nachweislich notwendig ist, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 

a BauGB i.V.m. § 9 Ahs. 1 BauONid und 5 81 Abs. 1 Nr. 4 BauOMJ voll- 
ständig mit heimischen, st,atidort,gerechten Pflanzen zu begrünen und 

so zu erhalten, wobei je 300 mZ Pflanzfläche bzw. pro 6 Stellplätze 

1 großkroniger Laubbaum (Stammumfang in 1 m Höhe mind. 0,25 m) zu 
pflanzen und dauerhaft zii erhalten ist. Nadelgehölze sind unzuläs- 
sig." 

V.5.2 Dachbegrünunq 

Um die ökologisch-stadtkli inatischen Auswirkungen einer baulichen In- 

anspruchnahme insbesondere des rückwärtigen Verfahrensgebietes weit- 

gehend zu kompensieren sowie zum Zwecke der Ruckhaltung des anfal- 

lenden Niederschlagswassers, trifft der Bebauungsplan folgende Fest- 

setzungen: 

"Flachdächer sind gemäß 8 9 Ahs. 1 Nr. 25 a BauGB zu 100 % ihrer Ge- 

samtf läche mit einer extensiven Begrünung (z .B. Gräser, Wildkräuter 

und/oder bodendeckende Gehölze) zu versehen und so zu erhalten, wo- 

bei eine Bodensubstratauflage von mind. 0,10 m zu gewährleisten ist. 

Ausgenommen hiervon sind Belichtungselemente, Dachflächenbereiche 

mit Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequel len (z .B. Sonnenkol- 

lektoren) sowie notwendige haustechnische Einrichtungen." 



V.6 öffentliche Grünfläche 

Die für die bereits vorhandenen Sportanlagen der Bezirkssportanlage 

Mitte I1 in Anspruch genommenen Flächen werden unter dem Aspekt der 

Bestandssicherung im Bebauungsplan als "öffentliche Grünfläche 

-Sportplatz1' gem. (i 9 Abs. I Nr. 15 BauGB festgesetzt und damit 

planerisch bestätigt. 

Das gesamte Plangebiet ist Teil der Verbandsgrünfläche Nr. 26 des 

KVR. Aufgrund der Festsetzung von Gewerbegebieten im Bebauungsplan 
wird eine Teillöschung der Verbandsgrünfläche Nr. 26 notwendig. 

V.7 Verkehrsf lächen 

V.7.1 Erschließunq 

Die externe Erschließung des Bereiches "Hundebrinkstraße/Seumann- 

straße" ist durch die das Plaiigebiet tangierenden öffentlichen Ver- 

kehrsflächen der Hundel>riiikstraße (Nord-Süd-Richtung) und der 

Seumannstraße (Ost-West-Richt~incl) ges icliert . 

Die Erschließung der an die Ililndehrinkstraße bzw. die Seumannstraße 

angrenzenden gewerblichen Griindstücke soll vornehmlich durch die 

Einräumung von Zi~fahrtsmöglictikeiten von diesen aus erfolgen. 

Zur Erschließung der neii konzipierten Bebauung im rückwärtigen, an 

den Helenenpark angrenzenden Rereich, wird eine Stichstraße als "Öf- 

fentliche Verkehrsfläche" gein. Ii 9 Ahs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. 

Die Erschließung der im Plangebiet festgesetzten "Öffentlichen Grün- 

f läche-Sportplatz" erfolgt iiber das an das Plangebiet östlich di- 

rekt angrenzende Sportplatzareal der Bezirkssportanlage Mitte I1 . 



V.7.2 Stellplätze 

Im Straßenraum der neu konzipierten, unter Pkt. V.7.1 dargestellten 

Stichstraße werden öffentliche Stellplätze als "Verkehrsfläche be- 

sonderer Zweckbestimnungl' festgesetzt. 

Der Nachweis der notwendigen Stellplätze ist gem. § 47 BauONW für 
alle Bauvorhaben auf den Baugrundstücken selbst zu führen. 

V.8.1 Schadstoffimnissione~ 

Da das Planungsgebiet in einer Randlage zu der kleinklimatisch und 

lufthygienisch bedeutsamen, als Frischluftentstehungsgebiet mit Ven- 

tilationsleitbahnen in Richtung Innenstadt ausgewiesenen Naherho- 

lungsf läche "Helenenpark' 1 iegt, wird zur weiteren Reduzierung der 

vom Plangebiet ausgehenden Schadstoffemissionen im Bebauungsplan 

folgende Festsetzung getroffen: 

"Gem. S 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGß ist im Geltungsbereich des Bebauungs- 

planes die Verwendung von Steinkohle und Braunkohle zur Erzeugung 

von Wärmeenergie sowie 7ur Erqänziing von Energie für die Produktion 

nicht zulässig." 

V.8.2 Lärmimmissionen 

Das durch die geplanten gewerblichen Nutzungen potentiell erzeugte, 

geringfügig erhöhte Verkehrzalrfkommen läßt keine relevante Erhöhung 

der bereits vorhandenen Lärmimmissionen (Hundebrinkstraße tags 65 

dB(A), nachts 54 dB(A) iinrl Sriimannstraße tags 61 dB(A), nachts 51 

dB(A)) erwarten. 

Eine wahrnehmbare zusätzliche Belastung der angrenzenden WR-Gebiete 

erscheint nach gegenwärtigem Kenntnisstand ausgeschlossen, da mit 

einer Verdoppelung des Verkehrsaufkommens, die einen Anstieg von 3 

dB(A) bewirken würde (Wahrnehrnbarkeitsschwel le) , nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand nicht zu rechnen ist. 



V. 9 Entwässerung 

Der Verfahrensbereich befind~t. sich in einem entwässerungstechnisch 

erschlossenen Gebiet und wird über ein Mischsystem entwässert. 

Der Mischwassersammler verl;iuft innerhalb der Hundebrinkstraße. 

Die Kläranlage Emschermündung entspricht nicht mehr den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik . Da ein Abwasserbeseitigungskonzept 

derzeit noch nicht vorliegt,, können Neuanschlüsse auf Grundlage der 

MURL-Erlasse vom 08.01.1992 und 13.11.1992 nur noch zugelassen wer- 

den, wenn dadurch eine Erhöhung der Einwohnerwerte von 10 %, bezo- 

gen auf die Summe aller B-Pläne im Einzugsbereich der Kläranlage, 

nicht überschritten wird. Durch die geplante Bebauung wird der 

Schwellenwert von 10 % bei weit.ern nicht, erreicht. 

Durch die geplante Intensivierung der baulichen Nutzung im Plange- 

biet besteht die Gefahr, daß der bereits bestehende hohe ßodenver- 

siegelungsgrad weiter erhöht wird. 

Somit ist es dringend geboten. die potentielle weitere Bodenversie- 

gelung auf ein Minimum zu reduzieren. 

Für die unbebauten Flächen der ßaiigrundstücke setzt der Bebauungs- 

plan daher folgendes fest: 

"In den GE 1 - 6 Gebieten dürfen gemäß S 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

i.V.m. 5 81 Abs. 1 Nr. 4 RauOMJ die unbebauten Flächen der Baugrund- 

stücke, soweit deren Versiegelung nicht nachweislich notwendig i s t ,  

gegenüber dem Eindringen von Oberflächenwasser nicht versiegelt wer- 

den. " 



V1 . Kosten der Bauleitp'_an@g 

Im Zuge der geplanten neuen öffentlichen Verkehrsfläche muß ein Ent- 

wässerungskanal mit Anschluß an die städtische Entwässerungsanlage 

Hundebrinkstraße verlegt werden. 

Die Kosten des Erschließungsaufwandes betragen ca. DM 185.000,--. 

In diesen Kosten sind nicht enthalten: 

- Freilegung 
- Böschungen 
- Stützmauern 
- evtl. Immissionsschutzanlagen 

VII. Auswirkungen der Planung 

Durch die Planung sind nach durchgeführter Umweltverträglichkeits- 

prüfung die folgenden nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen von Na- 

tur und Landschaft möglich: 

- partielle Eingriffe in vorhandene Biotopstrukturen 

- zusätzliche Versiegelung von Flächen und daraus resultierend eine 
verminderte natürliche Niederschlagswasserversickerung mit der Ge- 

fahr einer Verschärfung der Hochwassersituation sowie der Verlust 

von Verdunstungsflächen. 

Entsprechend dem Vorsorgeprinzip sind vermeidbare Beeinträchti- 

gungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare 

Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landes- 

pflege auszugleichen. 

Vor diesem Hintergrund wurden während der Planentwurfserstellung 

mehrere Bebauungs- und Erschließungsvarianten erarbeitet und analy- 

siert. 



Der nun vorliegende Bebaiitingsplanentwurf s t e l l t  d ie  ökologisch am 

ehesten vertretbare Lösung dar. Insbesondere wurde darauf geachtet, 

daß e in  wesentlicher T e i l  der vorhandenen Bäume i m  Bereich der 

Seumannstraße sowie entlang der Hundebrinkstraße durch i h r e  Lage i n -  

nerhalb der Pflanzgebotflächen erhalten b l e i b t .  

Zum Zwecke der planimmanentm Sicherung von Kompensationsmaßnahmen 

werden Festsetzungen zum Erhal t  und zum Anpflanzen von Bäumen und 

Sträuchern, vgl .  Pkt. V.5.1., zur Dachbegrünung vgl .  Pkt. V.5.2, zu 

Schadstoffimmissionen, vgl .  Pkt,. V.8.1, sowie zur Oberflächenversie- 

gelung, vg l .  Pkt. V.9, gewählt. 

e 
V 1 1  I. Kennzeichnung- 

Die vorhandene Al t las tens i tuat ion läß t  d ie  uneingeschränkte Nutzung 

entsprechend den Festsetzungen cles Planes zu. 

Bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen i m  Bereich der 

gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BaiiGR a l s  ' M i t  umweltgefahrdenden Stoffen be- 

las te te Fläche' gekennzeichnetm Baugrundstücken sind aus Vorsorge- 

gesichtspunkten folgende Anforderungen zu beachten: 

a) Anfallendes Aushubmaterial da r f  nur m i t  Zustimmung der Unteren 

Abfallwirtschaft,sbeh6rde entsorgt oder verwertet werden. 

b) I m  Rahmen baurechtl icher Verfahren sind ergänzende Bodenunter- 

suchungen zur Bestimmung des Gefahrdungspotentials sowie zur 

schadlosen Entsorgung des Aushubmaterials er forder l ich.  

I X  . Hinweise 

Für den Schutz des Baumbestandes i m  Geltungsbereich dieses Bebau- 

ungsplanes g i l t  d i e  'Satzung zum Schutze des Baumbestandes i n  der 

Stadt Essen (Neufassung) vom 28. September 1982' (Amtsblatt der 

Stadt Essen Nr. 40 vom 01. Oktober 1982). 

Bei Bauvorhaben innerhalb der Leitungstrasse und innerhalb des Mast- 

schutzbereiches i s t  d i e  RWF-Haiiptverwaltung zu bete i l igen.  



X. Zahlenwerte 

X. 1 Flächengrößen 

Gesamtverfahrensgebiet 

Gewerbegebiet 1 

Gewerbegebiet 2 

Gewerbegebiet 3 

Gewerbegebiet 4 

Gewerbegebiet 5 

Gewerbegebiet 6 

öffentliche Verkehrsfläche 

e öffentliche Grünfläche 

X.2 - Nutzungswerte 
Gewerbegebiet 1 

Grundflächenzahl 

Geschoßf lächenzahl 

Zahl der Vollgeschosse 

Gewerbegebiet 2 

Grundflächenzahl 

Geschoßflächenzahl 

Zahl der Vollgeschosse 

Gewerbegebiet 3 

Grundflächenzahl 

Geschoßflächenzahl 

Zahl der Vollgeschosse 

Gewerbegebiet 4 

Grundflächenzahl 

Geschoßflächenzahl 

Zahl der Vollgeschosse 

0,8 

2,4 
I11 zwingend 

038 
2,4 + 0,2 

mind. III/max. IV 

0,8 

2,4 
I11 zwingend 



Gewerbegebiet 5 

Grundflächenzahl 

Geschoßflächenzahl 

Zahl der Vollgeschosse 

Gewerbegebiet 6 

Grundflächenzahl 

Geschoßflächenzahl 

0,8 

136 
max. I1 

Zahl der Vollgeschosse max. I1 

XI. Aufhebung rechts~eybiMU_erBeb%!!!ngspiane 

Der Verfahrensbereich des Bebauungsplanes Nr. 6/94 "Hundebrink- 

straße/Seumannstraße" überdeckt den rechtsverbindlichen Bebauungs- 

plan Nr. 26/73 "Bezirkssport.anlage Mitte LI' im Bereich der nördli- 

chen Verfahrensgrenze iii Ilöhe des Gebäudes Hundebrinkstraße 26. 

Der überdeckte Bereich hat eine ungefähre Größe von 40 m Tiefe und 

12 m Breite. 

Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Bebauungsplanes gelten alle 

entgegenstehenden, früher getroffenen Festsetzungen, insbesondere 

die des Bebauungsplanes hlr. 26/73 "Rezirkssportanlage Mitte 11" als 

aufgehoben, soweit sie den Gelttiingsbereich des Bebauungsplanes Nr. 

6/94 "Hundebrinkstraße/Seumannst,raße" betreffen. 

* Anhanq zur Beqründung 

Anlage 1: Abstandsliste 1990 

Anlage 2: Umweltverträglichkeitspriif11t1g 

Anlage 3: Pflanzliste 

Anlage 4: Immissionsliste 

E en, den 15.12.94 P 
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bitie betroffene ( n ) Umweihreich ( e ) nemen ( ggf . Erhtenngen ) 
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I Kaßnahmen festgesetzt: 
1. Festsetzung einer privaten Pflanzfläche 
2. Flachdachbegrünung 

Krirzeriäutenngen der Prüfergebn'sse ( bitte f 
Auswirkungen 1 Eiiwikuigen getrennt darstebn ) 

A-  
rndlrrd.chttt 

3. Anpflanzung von Säumen. in unbebauter Fläche der 1 
Baugrundstücke soweit deren Versiegelung nicht f 
nachweislich notwendig ist. i 

I 

Durch die geplante Gewerbebebauung geht ein großer l 
Teil einer 3rachfläche veploren. Zur Eingriffs- ! 
minderung und zum Eingriffsausgleich werden folgende i 

Beeinträchtigung unerheblich t 
I ; 

Keine Beeinträchtigung 

D -  

W- 

Beeinträchtigung unerheblich, da Plangebiet. außerhalb [ 
vorh. KaltluftabfliißSahnen liegt. Geringfügige q 

aeeinträchtioung des Mikroklimas (Erwärmungseffekte) i 

E QWW 

b O n o h 0  

Die Vcrsiogelung der Flächen führt zu einer v2r- 
xind?rt?n natürlic?en Niedsrschla~s~iesserver- 
sickerung. Den zukünftican 3auherren wird empfoh!en, 
das Niederschlagswasscr auf den Grundstück schadlos 
zu beseitigen. Ver-rssetzung dafür ist eine Wasser- 
rechtiiciie Eriaü2nis.Zur Eincjriffcinind~rung werdon 
folgendc ;~?eOnahncn festgesetzt: 
i. Fostsetzuncj vcn il2cb2n,die gegsnüber dem Eindringen 

V .  ,GborflZchenwass:r nicht versie-oit werden dürF?n. - - 
r .  r?~tS?t;üng v .  ClZc9en -1: ?F!?n~ze5:t  



Zusammen)assurg des W-ZwischenergebnlsosPIGgek3sset 
Durch d i e qe~La_nteGowe_rbebebax~n~-_~1!~f0!9~!d~B%~f !tr%htL4!?g~-- - - - - - - -- - - - 
von Natur und Landschaft möglich: 

W- 

Ir 9 nah O 

G Stadt-ud i b n & c h a w  

I W- 

I b 8 n e b r o  

HcXhfWml 

W- 

fionoho 

I - 
WP- 

ieQnenO 
--.-------Rie 

J -W 
hxlbbnm 

l eQ iwh0  * 

K 

i i Q n e h 0  
L 

- Der Verlust einer Brachfläche .............................................................................. 
- Die Versiegelung von Boden. Folge: verminderte natürliche f4iederschlags- 
wasserversickerung. 

Entsprechend dem Vorsorgqrinzip haben Kaßnahmen zur Vermeidung und 

3eointrächti-unc unerheblich. 
v~rsiecolan-scrzd ,wir< aurch 3-?!sniests?tzun:on 

I 
,wesentlich reduziert. 

- 
. , - .  , ^=3i7t~<rrii~i.-.- .--.. - -  .-..-.-.-. 

. . " - ,:: 
. . , C . ~ ; .  . -I_. i 3  t;uz! ; :~~ i !c" .<s ; : ;~ f t s~ i :<$s  -.fir.5 
durc? Ileucrdnunc und :.ufwertung 62s derzeiii~cn - ~ust-ndes verbessert, der Uberg.ann zum angrenzenden 
Landschoftsraun wird durch Pflanzoebotsfestsetzunoen 
ncderat gestaltet 

Grünflächen werden durch das Bauvorhaben nicht 
betroffen. Die Erholungsnutzung wird nicht 
beeinträchtigt. 

;4ittels Modellrechnung wurQan der Hundebrinkstr. 
10.000 Kfz pro. 24 Std. undan der Seumannstr. 
4.000 Kfz pro 24 Std. ermittelt. Demzufolge ist auf 
der Hllndebrinkstr. tags-mit Immissionsbelastungen . 
von 6.5dBA und nachts von 54 dbA zu rechnen; auf 
der Seumannstr.. fa$s:,mig gI.gA3.:.ngh.r.;meui51 @A. 

Emissio$s$erte iies:gSo!!". GE-Ge tetes I fegen ' .-  - 
crtcrhalb dieser Lärmvorbelostung 

Keine. 

. 
Keine Beeinträchtioung 

zur Veraintierung der 3eeinträchtigungsintensität Vorrmg zur !zogpensatorischfn 
.-3s8nl?Lwc, . - ~ ~ ~ - 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f i i b e - i ~ b b n _ e h m e n - f ~ ~ i p e 5 ~ t ~ L t . 1 - - .  

* 

- iestsetzuno von privaten Pflanzf lächen 
- Flachdachbegrünunc 

- Anpflanzung von azurnen in U-nbebauter Fläche der 3au~rundstücke soweit 
Versiegeluno r,icht nochweislich nctnendig ist. 





Fe ldahorn  

Acer  campestre  1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,  
B p l t z s h o r n  ~ ~ o ~ H I x I x ~  l X l x i  I X I ( % ) (  1 '  
Acer  p l a t a n o i d e a  I I I 1 I I I . I I I I I  

I 1 1 I , I  I I ' I  1 I  I L 
Bergahorn 1 2 5 1 ~ 1  1 x 1  1 x 1  I . ( X I  I I 
A c e r p e e u d o p l e t a n u s l  1 I  1 I  I  ' 1  I I  I I  I 

I I I I I I I I I I I 
S c h u a r z a r l e  1 2 0 i T I X 1 X 1  I X 1  X . r X ' X ' X  t 
Alnue  g l u t i n o e a  I '1 1 1 '  I 1 1 . .  I \ , !  I  

I I I 1 1 1 I . . I  f I I 
G r a u e r l e  

A.lnue incana  ; ' I . I  I  I 1 . I  l I . 1 1  I I  
B i r k e  . 1.20 I X  / X  IX I (x) IX IX I X  1 X ) X  1 
B e t u l a  pendula  I . I ! . ! .  1 I  1 I  I  1 1 .  

I I 

Hainbuche . 2 0 . I H  I X I X  X X 
\ 

C e r p i n u s  b a t u l u a  
1 I I 1. I I 1 . . I 

EBkae tan ie  T X 
I ' O I  i i i i i X i X i :  

C o r ~ l u q  c o i u r n s  1 I I  1 1 ,  I I ' ! .  I I  1 
Rotdorn 18 I T , I X  I X  .I X I X I X I X I(,)[ 1 
c r a t ~ a g u a i * e ~ l ~ a t a . I  I I  I  1 I  I  I I  1 I  
' P a u l  S c a r l e t '  I t I  i I I  I  I  I  
YoiBdorn . ' 16-01 T ( X ( X 1. IX l X  / X  ( X  1 I  T 
C r e t a e g u e  monogyna 
I s t r i c t a '  l l l l l l l l l l  t I 1 L I '  I I  

I 1 I L 1 t 
I 1 I 1 I I 

Rotbuche 2 5 H  X X '  

Fagua s i l v s t i c a  
l I I I I I I I I I X I I  

I I I I I I I I I I I I -  
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s o n n i g e r  S tandor t  
CI - 

schattiger Standor t  -;I- - -1 - - -- - - - - 
t r o c k .  magerer Boden -+--F - - - - -- - - 

----- I b u c h t e r  Boden -------- 



Jahresmittelwerte für ESSEN-Gesamt. 

. 

Jahresmittelwerte für den Planungsbereich (~lanquadrat. 2570/5705) 

Staubnied. [ g/m2*d] .0,13/ - 
I - Blei [,vg/m2*d] , 1 95/ - ' 

- 

- Cadmium [pg/m2*d] I 1,3/ - 

.......- 

- - . . .  - . . I Nickel [pg/m2*d] 1 n.b.' 

- 1 ........... 

1989 

- ...... - . - 

,1988 

- Bery 11 i um [pg/m2*d] 

- Arsen [pg/m2*d] 

1990 

. 

1991 

IYI/Ik'2 

0,12/0,16 

&X/ - 

0,9/ - 
12/ - 
0,12/ -'. 

2,?/ - 

Staubnied. [ g/mZ*d] 
~8 

- Blei [pg/m2*d] ' 

- Cadmium [,vg/m2*d]' . 

... . . - Nickel [,vg/m?*d] . 

- Beryll ium [,vg/m2*d] 

- Arsen [pg/rn2*d] 

IKI/IU2 

0,14/0,W 
. 

9E1/ - 
. . .  

i,3/ - . . 
. . . . . . 
n.b. 

O,N/ - . 

2,?/ - 

Ik'l/Ili2 

0,16/0,32 
. 

f20/ - 
- I,&/ - _ 

. . .  
. . .  

n.b. . . 

.. 
. n:b. ;.: ; .  

. . 

T . n.b; . . .  

IYI/IY2 

0.13/0,2f 

98/ - . 

l,!:/ - 

31/ - 
O.l3/ - 
2 . w  - 




